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tatistisch gesehen wurde die Straf-
Ss prozeßordnung (StPO)seit ihrem

Bestehen jedes Jahr mehrfach ge-
ändert. Weit über hundert Gesetze haben
den „fairen Prozeß“ derartig ausgehölt,
daß mit dem neuesten Vorhabensein Ende
droht. Während sich das Bundesverfas-
sungsgericht noch mit der Verfassungs-
mäßigkeit des Verbrechensbekämpfungs-
gesetzes von 1994 beschäftigt, wird als
Begründung für erneute Änderungen
nicht übermäßige Kriminalität, sondern
überlange Verfahrensdauer beschworen.
Neuist die Begründung ebensowenig wie
der Namedes Gesetzespaketes: „Rechts-
pflegeentlastungsgesetz II“ heißt es mit
Hinweis auf den unrühmlichen Vorgän-
ger von 1992, der sich damals herber Kri-

tik aus Wissenschaft und Praxis gegen-
übersah.!

Diesefällt jedoch gering aus. Schließ-
lich ist die neue Attacke aus den eigenen
Reihen vorbereitet worden: Karl Heinz
Gössel, bis dahin als konservativer Pro-
fessor geltend, sollte für den 60. Deut-
schen Juristentag (DJT) 1994 nach Mög-
lichkeiten der Prozeßbeschleunigung
„ohne Preisgaberechtsstaatlicher Grund-
sätze“ suchen, ließ aber stattdessen die

revolutionäre Sau raus: Das zentrale
Recht der Verteidigung, Behauptungen
durch Beweisanträge (z. B. die Anhörung

Achim Berge

eines Zeugen) zu bekräftigen oder zu wi-
derlegen, solle während des Prozesses
nicht gelten (sog. Präklusion). Vielmehr
müssen alle Anträgebereits in der Erwi-
derung auf die Anklageschrift enthalten
sein und dürfe eine Unterbrechung der

Hauptverhandlung nicht die Folge sein.
Falls ein Beweisantrag trotzdem möglich
sei, könne er abgelehnt werden, soweit

„nichts neues zu erwarten sei“. Die so-

mit um so wichtigere richterliche Aufklä-
rungsarbeit soll zudem der Kritik der
Verteidung entzogen werden: die Amts-
aufklärungsrüge gehöre abgeschafft, die
Befangenheitsablehnung eingeschränkt.

Tagespolitik durch Jurisprudenz

Die Reaktion der TeilnehmerInnen des
DJT auf diese Vorschläge war sehr ent-
gegenkommend:? Maneinigte sich dar-
auf, daß Beweisanträge zumindest nach
Schluß der Beweisaufnahme nicht mehr
möglich seinsollten. Bei solch einträgli-
chem Geschäft der Tagespolitiker durch
die Jurisprudenz kamenauch deren Wort-
hülsen zur Anwendung: Der Rechtsstaat
sei nicht auf der Strecke geblieben und
deshalb ein Erfolg zu verbuchen.“

Ganzin diesem imaginären Sinne prä-
sentiert sich der Entwurf für das Rechts-
pflegeentlastungsgesetz, der derzeit von

2/96

der Konferenz der JustizministerInnen
(JMK)diskutiert wird. Parallel dazu ha-

ben Bayern, Baden-Würtemberg und
Thüringen eine sehr viel weitergehende
Bundesrats-Initiative vorgelegt.*
Im JMK-Entwurf ist der Beweisantrag

nach Schluß der Beweisaufnahmein das
freie Ermessen des oder der RichterIn
gestellt. Bei einem „Mißbrauch“ derAn-
trags- und Erklärungsrechte können die-
se entzogen werden. Fernersoll zwischen
Berufung und Revision zukünftig ab-
schließend zu wählensein.
Nach der Bundesrats-Initiative ist ein

Beweisantrag nach Schluß der Beweis-
aufnahmenicht möglich. Gefordert wird
zudem eine starke Ausweitung des Op-
portunitätsprinzips über $ 153a StPO
(Verfahrenseinstellung) und des Strafbe-

fehlsverfahrens (Verfügung ohne Haupt-
verhandlung mit Urteilskraft, wenn kein
Einspruch), weil die Maßnahmen „für
eine spürbare Entlastung der Strafjustiz
geeignet sind“.
Aber schon die Annahme der Eignung

ist verfehlt: Insbesonderejede Beschrän-
kung des Beweisantragsrechtes wird nach
Meinung der meisten VerteidigerInnen
die Verfahren eher verlängern. In Erwar-
tungaller möglichen Verfahrensentwick-
lungen wird die Verteidigung zur massen-
haften Stellung von präventiven Be-
weisanträgen genötigt sein. Dies gilt auch
für die Zeit nach Schluß der Beweisauf-
nahme, weil im Schlußvortrag derStaats-

anwaltschaft nicht selten Überraschungen
zu erwarten sind.
Zudem wirken die Vorschläge auf das

eigentliche Ziel des Strafprozesses, die
Wahrheitsfindung, kontraproduktiv: Je
wenigerPrüfungsrechte, desto größer die
Gefahr von Fehleinschätzungen.
Ebenso werden mit dem Entzug von

Erklärungsrechten nach „Mißbrauch“

psychologische Grundprinzipien des
Strafprozesses verkannt, in dem schnelle
Ergebnisse und damit Akzeptanz nurbei
konstruktivem, kompromißorientiertem
Umgang zu erwarten sind. Stattdessen
wird durch die Änderungsvorschläge die
ursprünglich kodifizierte Konzeption ei-
nes Gleichgewichts zwischen den Betei-
ligten zu Fall gebracht und durch ein
agressionsförderndes Über- und Unter-

ordnungsverhältnis ersetzt.’

Kampfgegen Symtome des
Phantoms

Genausowenig wie schärferes materiel-
les Recht die Kriminalität zu beeinflus-
sen vermag, kann eingeschränktes Ver-
fahrensrecht zum schnellen, einfachen

Prozeß führen.
Bei beidem wird nämlich-erster Feh-

ler- einem Phantom als Mißstandhinter-
hergelaufen und -zweiter Fehler- das
Symptom undnicht der Grund des ima-
ginären Mißstandes bekämpft. Vorher
wäre jedoch zu fragen: Dauern die Ver-
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fahren zu lang und worinliegt der Grund
dafür?
Bundesweite Zahlen über die Entwick-

lung des Strafverfahrens gibt es nur bis
1991, wobei ein Anstieg der Verfahrens-

dauer nicht zu beobachtenist. Die Bun-
desregierung gibt dies offen zu und argu-
mentiert mit „Berichten aus der Praxis,

nachdenendie Verteidigung immerhäufi-
ger extensiven Gebrauch von strafpro-
zessualen Befugnissen macht.“ $ Außer-
dem wird auf die ein oder andere Län-
derstatistik hingewiesen, wie z. B. aus

Hamburg, nach der zwischen 1990 und
1994 die durchschnittliche Dauer einer
Hauptverhandlung von 5,01 auf 8,08 Tage
stark zugenommenhat. Ob deshalb ins-
gesamt von einem Anstieg der Ver-
fahrensdauer gesprochen werdenkann,ist

indes umstritten: Selbst Gössel und hohe
Beamte des Bundesjustizministeriums
glaubennicht an einen Anstieg.’

Verzögernd: Manager vor Gericht

Stattdessen belegen Untersuchungen, daß
in 80 % der Fälle keine Beweisanträge
von der Verteidigung gestellt werden, die
Staatsanwaltschaft nicht weniger Anträ-
ge stellt und Verteidigungsaktivitäten mit
dem Spezialisierungsgrad des oder der
VerteidigerIn und dem sozialen Status des
Angeklagten zunehmen, sowie auswärti-

ge AnwältInnen und Wirtschaftsstraf-
sachen die längste Verfahrensdauer bean-
spruchen.® Vereinfacht zusammengefaßt
heißt dies, daß der Strafprozeß, wenn
überhaupt, vom steuerhinterziehenden

Managerund seinem Verteidigerpoolver-
zögert wird.

Heftige Inanspruchnahmedes Beweis-
antragsrechtes ist zudem zu erwarten,
wenn das Delikt von der Staatsanwalt-
schaft mit dem Begriff der „Organisier-
ten Kriminalität“ in Zusammenhang ge-
bracht wird: Laut BGH-Revisionsexper-
ten werden so überschaubare Prozesse
von der Staatsanwaltschaft oft ohne hin-
reichenden Grund zu Mammutprozessen
gemacht.?

Auchdie Forderung nach Eindämmung
des Rechtsmittelstaats hat keine solide
Zahlengrundlage: nur ein Prozent der er-
folgreichen Revisionen beim BGH bezie-
hen sich überhaupt auf das Beweis-
antragsrecht.'!® Trotzdem ist der Wider-
spruch zur Kenntnis zu nehmen, daß bei
einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht
drei Instanzen, bei einem erstinstanzli-
chen Verfahren vor dem Landgericht aber
nur zwei Instanzen zur Verfügungstehen.
Die Forderung nach einem dreistufigen
Gesamtmodell hat deshalb eine gewisse
Berechtigung.
Unabhängig von der Frageeiner aktu-

ellen Steigerung der Verfahrensdauer,
sind doch Probleme der Justiz nicht zu
übersehen,die sich auchin denseit Jahr-

zehnten überlangen Bearbeitungszeiten
äußern. Grund gibt es also für eine öko-

nomische Justizreform, wenn vermutlich

auch keinen aktuellen.
Von Seiten der VerteidigerInnen wird

die Stärkungihrer Rechte von Anfang an
(also bereits im Ermittlungsverfahren)
vorgeschlagen, weil dieses Verfahren als
eigentlicher Höhepunkt des Prozesses
wichtige Weichenstelle, der Beschuldigte
bislang aber nicht beteiligt werde. Der
„nachträgliche“ Rechtsschutz über auf
das Ermittlungsverfahren bezogene Be-
weisanträge sei viel aufwendiger,als die
Beteiligung von Anfangan.

Fortschrittliche RichterInnen fordern
als dringend notwendigen Motivations-
schub den Abbau von Hierachie und der
Bevorteilung der Vorsitzenden eines
Spruchkörpers bei der Geschäfts-, sowie
der höheren Instanzen bei der Personal-
verteilung. Vielmehr müsse ein echtes
Selbstverwaltungssystem geschaffen
werden, das unabhängig von Dienstalter
und Justizminister auf Rotation und de-
mokratischen Grundsätzenbasiere.

Beschleunigend: Management am
Gericht

Zentraler Reformbereich dürfte jedoch
die interne Verwaltungsstruktur der Ge-
richte sein: Zwei Kienbaum-Studien
schlagen die Errichtung von sog. „Ser-
vice-Einheiten“ vor, die einem Spruch-

körper zugeordnet sind und dessen Arbeit
als Team die bisherige starre Arbeitstei-
lung und den immensen Aktentransport
mildern soll.'' Insgesamt müsse die
Gerichtsorganisation dem modernen Ma-
nagement folgen: Abbau vertikaler Struk-
turen, Arbeiten in kleinen Gruppen, Füh-
rung durch Verantwortung und Vertrauen,
Betriebswirtschaftler als Verwaltungs-
chefs. Erste Modellversuche (,„Sekreta-

riatsmodell‘) werdenderzeit in Sachsen-

Anhalt und Hessen unter bündnisgrüner
Regie durchgeführt: Ein Motivations-
schub sei sofort zu spüren gewesen.
Abschließend bleibt nach jahrzehnte-

langem Stückwerk die Forderung nach
einer StPO-Gesamtreform,die die kriti-

schen JuristInnen aus ihrer derzeitigen
Bewahrungshaltung auch wieder in die
Reform-Offensive bringen würde. Außer-
demstellt sich -bei der oben angeschnit-
tenen Fülle vonalternativen Möglichkei-
ten- die Frage nach dem eigentlichen
Zweck des Zweiten Rechtspflegeent-
lastungsgesetzes: Wie schon beim Ver-
brechensbekämpfungsgesetz und seinen

Vorgängern bemerkt, werden die jewei-
ligen Begründungen -TerroristInnen,
Kalter Krieg, Kriminalität, Verfahren-
dauer- als populistische Unbekannte in
immerdie gleiche Gleichungeingesetzt,
bei der jeweils eine effektivere und
schlagkräftigere Justiz herauskommen
soll. Realiter bleibtjedoch immerein stär-
kerer Staat mit einem weniger an Bürger-
Innenrechten übrig. Nach dem nun zu
erwartenden Änderungsschubgehört der

Rechte
faire Strafprozeß dann endgültig in das
Wachsfigurenkabinett der deutschen
Rechtsstaatlichkeit. Gleich neben das
Asylrecht.

Achim Bergestudiert Jura in Freiburg.
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